
Kurzbericht aus der letzten Sitzung des Gemeinderats vom 

30.01.2024 

 

TOP 1  Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nicht-öffentlichen Sitzung 

In der nicht-öffentlichen Sitzung vom 12.12.2023 wurden keine Beschlüsse gefasst. 

 

TOP 2  Jahresrechnung des Gemeindehaushalts 2018 und 2019 

Erstmals in der Legislaturperiode des aktuellen Gremiums wurde diesem eine 

Jahresrechnung vorgelegt. Frau Kohler von der Kämmerei des GVV stellte diese 

dem Gemeinderat vor. Gleichzeitig handelte es sich um die letzten kameralen 

Jahresrechnungen.  

Ohne Diskussion stellte der Gemeinderat Irndorf jeweils das Ergebnis der 

Jahresrechnung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wie nachstehend fest: 

 

 



 

Die kompletten Jahresrechnungen 2018 und 2019 können auf der Homepage der 

Gemeinde eingesehen werden.  

 

 

TOP 3  Eigenbetrieb Wasserversorgung, Bilanz und Jahresrechnung 2018 

und 2019 

Auftragsgemäß wurde der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn-und 

Verlustrechnung sowie Anhang des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Irndorf“ für 

das Wirtschaftsjahr 2018 und 2019 von der Steuerberatungsgesellschaft „KOBERA“ 

in Zusammenarbeit mit der Kämmerei erstellt. Diese beiden Jahre lagen nun vor und 

wurden dem Gremium zu Beschlussfassung vorgelegt.  

Ohne Diskussion stellte auch hier das Gremium die Jahresabschlüsse für die Jahre 

2018 und 2019 fest. 

Die gesamten Jahresabschlüsse 2018 und 2019 können ebenfalls auf der 

Homepage der Gemeinde eingesehen werden.  

 

TOP 4  Bürgermeisterwahl 2024 



- Persönliche Stellungnahme von Bürgermeister Jürgen Frank 

- Beschlussfassungen zur Durchführung der Bürgermeisterwahl 2024 

Zu seiner erneuten Kandidatur gab Bürgermeister eine persönliche Erklärung 

gegenüber dem Gremium ab. Diese Erklärung ist auf Seite 2 abgedruckt.  

Anschließend erklärte sich Bürgermeister Frank für befangen und begab sich in den 

Zuhörerbereich. Die Sitzungsleitung übernahm Herr Bürgermeister-Stellverteter Vogt.  

Dieser freute sich einerseits, dass sich Herr Frank wieder für eine erneute Kandidatur 

entschieden hat, andererseits hofft er auf weitere Kandidaten, damit eine 

demokratische Wahl stattfinden kann.  

Ausführlich erläuterte er die von der Verwaltung erstellten Vorlage mit den 

erforderlichen Beschlüssen, die wie folgt vom Gemeinderat einstimmig beschlossen 

wurden: 

• Als Wahltag der Bürgermeisterwahl 2024 wird festgesetzt: Sonntag, 

05.05.2024 

• Als Wahltag für eine eventuell notwendige Stichwahl wird festgesetzt: 

Sonntag, 26.05.2024 

• Der dem Gemeinderat vorliegenden Stellenausschreibung wird zugestimmt. 

Die Ausschreibung erfolgt auf der Homepage der Gemeinde sowie im 

Mitteilungsblatt „donnerstags“ am 29.02.202 sowie ergänzend im Gränzboten 

am Samstag, 02.03.2024. Des Weiteren werden bei der Ausschreibung auch 

die Nachbarkreise Zollernalb und Sigmaringen berücksichtigt (Amtsblätter, 

evtl. lokale Tagespresse) 

• Das Ende der Einreichungsfrist wird festgesetzt auf Montag, 08.04.2024. 

• Der Gemeindewahlausschuss wird wie folgt gebildet:  

Vorsitzender: 1. BM-Stellverteter GR Patrick Vogt 

Stellv.Vorsitzender: 2. BM-Stellvertreter GR Kai Wäschle 

Schriftführerin: Tanja Rebholz 

Stellv. Schriftführer: GR Hartmut Schellenbaum 

Die weiteren Mitglieder des Gemeinderats werden als Beisitzer bestellt.  

Der Gemeindewahlausschuss nimmt zugleich die Aufgaben des 

Wahlvorstands wahr und ermittelt auch das Briefwahlergebnis.  

• Eine Kandidatenvorstellung soll am 17.04.2024, 19:00 Uhr stattfinden. Die 

Modalitäten werden festgelegt, sobald die Anzahl an Kandidaten feststeht. 

 

 

 

TOP 5  Baugebiet „Birken“ 



Der Gemeinderat Irndorf hat bereits am 27.06.2023 den Abschluss eines 

Städtebaulichen Vertrages mit Erschließungsvertrag nach §11 BauGB zur 

Baulandentwicklung „Birken“ beschlossen. In der Formulierung dieses Vertrags war 

die Realisierung des Vorhabens als Gesamtmaßnahme Grundlage. Die Verwaltung 

ging davon aus, dass je nach wirtschaftlicher Situation die Möglichkeit einer 

Aufteilung in verschiedene Abschnitte besteht. Dies wurde aus dem Gremium so 

auch angesprochen und gewünscht. 

Nachdem solche Städtebaulichen Verträge von der Kommunalaufsicht beim 

Landratsamt Tuttlingen genehmigt werden müssen, erfolgte nach dem Beschluss die 

Vorlage dort. In einem bürokratischen und umfangreichen Schriftverkehr und zwei 

Besprechungen am Landratsamt mit dem 1. Landesbeamten, dem Amtsleiter und der 

Sachbearbeiterin und beim zweiten Termin mit Herrn Landrat Bär wurden die zur 

Genehmigungsfähigkeit notwendigen Änderungen besprochen. Die Einarbeitung und 

Änderung in den beschlossenen Vertrag erfolgte wieder mit entsprechend 

umfangreichem Schriftverkehr bis Anfang Januar 2024. Zu diesem Zeitpunkt hat das 

Kommunalamt dann, aufgrund des nun vorliegenden Vertragsentwurfes, die 

Genehmigung nach Beschluss des Gemeinderats in Aussicht gestellt. 

Ausschlaggebende Änderung war die Aufteilung der Gesamtmaßnahme in  

Bauabschnitte. Der Gemeinderat stimmte dem überarbeiteten Städtebaulichen 

Vertrag mehrheitlich zu, so dass nun der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht 

nichts mehr im Wege stehen dürfte.  

 

 

TOP 6   Bekanntgaben, Anfragen und Sonstiges 

- Gemeinderätin Korb bedankte sich bei der Verwaltung für die schnelle 

Fertigstellung des Heimatbriefes 2023. 

- Gemeinderat Vogt gab eine Anmerkung eines Bürgers bezüglich der 

Gestaltung des Friedhofes (Splitfläche) an den Bürgermeister weiter. 

 

 


